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STADT EUSKIRCHEN / ORTSTEIL EUSKIRCHEN BEBAUUNGSPLAN NR. 99 2. Änd.
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.3 

Einzelhandelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher sind nicht
zulässig, wenn das angebotene Sortiment ganz oder teilweise den Waren der nachstehenden Liste zuzuordnen ist:

- Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren (WB 00-13)
- Wasch- und Putzmittel, Hygieneartikel, Körperpflegemittel (WB 15-18)
- Textilien, Bekleidung, Pelzwaren, Schuhe, Leder- und Galanteriewaren (WB 19-36)
- ohne Bodenfliesen und Bodenbelag als Bahnware (WB 212, 214, 218)

- Rundfunk, Fernsehen und phonotechnische Geräte (WB 37)
- Elektrotechnische Geräte für den Haushalt (WB 391, 392) einschließlich Wohnraumleuchten (WB 3930, 3932, 3937)
- Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uhren, Schmuck, Spielwaren, Musikinstrumente (WB 40-47)
- Antiquitäten, Holz-, Korb-, Kork-, Flecht-, Schnitz- und Formstoffwaren, Kinderwagen (WB 50, 51)
- Papier, Papierwaren, Schreib- und Zeichenmaterial, Druckereierzeugnisse, Büroorganisationsmittel (WB 52-  57)
- Camping- und Sportartikel, Handelswaffen, Bastelsätze (WB 652, 653, 655-659)
- Tafel-, Küchen- u.ä. Haushaltsgeräte (WB 66)
- Heiz- und Kochgeräte, Kühl. und Gefriermöbel, Wasch- und Geschirrspülmaschinen für den Haushalt (WB 67)
- Mopeds, Mofas, Fahrräder (WB 7803-7809)
- Nähmaschinen (WB 819)
- Arzneimittel und sonstige pharmazeutische Erzeugnisse (WB 87)
- Heim- und Kleintierfutter, zoologische Artikel, lebende Tiere (WB 96)
- Gebrauchtwaren dieser Liste
- Schnittblumen und -grün, frisch

Generell zulässig sind - abweichend von der vorstehenden Regelung - Handwerksbetriebe mit Verkaufsflächen für den
Verkauf an letzte Verbraucher, wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stammt und der Betrieb aufgrund
der von ihm ausgehenden Emissionen typischerweise nur in einem Gewerbe- oder Industriegebiet zulässig ist.

Die anderen textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 99 bleiben von der Änderung unberührt.

ORTSTEIL  EUSKIRCHEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 99

M. 1 : 1000

STADT EUSKIRCHEN 

Übersichtskarte

(gem. PlanzV90)

1. Art der baulichen Nutzung

ZEICHENERKLÄRUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und Nr. 1 der Anlage zur PlanzVO)

Gewerbliche Bauflächen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

6. Verkehrsflächen

Strassenverkehrsflächen

Strassenbegrenzungslinie

13. Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen für
      Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
      Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen

15. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

GE 3

2. Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

(§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

GRZ 0,8

TraufhöheTH 9,0

Umgrenzung der von der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungs-
beträgen gem. § 8 BNatSCHG ausgenommenen Flächen

2. ÄNDERUNG
Der Bürgermeister

                                                                ______________________________

Euskirchen, den __________

verzeichneten Vermerken überein.

Dieser Plan stimmt mit dem Original-Bebauungsplan und den darauf

                                                                ______________________________

Euskirchen, den __________

ausgefertigt:
                                                                ______________________________

Euskirchen, den __________

Kopie

______________________________

Die Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat am _________ 

______________________________

stattgefunden.

Der Bürgermeister

Euskirchen, den __________

Bürgerbeteiligung

______________________________

Euskirchen, den __________

Bebauungsplan in Kraft.

Mit der Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB vom __________ tritt der 

Planung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __________ bis __________ 

Dieser Plan hat aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Umwelt und 

Der Bürgermeister

______________________________

Euskirchen, den __________

öffentlich ausgelegen.

Der Bürgermeister

Entwurfsbearbeitung:

                                                                ______________________________

Euskirchen, den __________

Die Darstellung stimmt mit dem amtlichen Katasternachweis überein.

                                                                ______________________________

Euskirchen, den __________

metrisch eindeutig ist.

Es wird bescheinigt, dass die Festlegung der städtebaulichen Planung geo-

Planung Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde am __________

______________________________

für Umwelt und Planung vom __________ aufgestellt worden.

Dieser Plan ist gemäß §2 BauGB aufgrund des Beschlusses des Ausschusses

Beschluss zur Aufstellung

Euskirchen, den __________

Der Bürgermeister

Euskirchen, den __________

ortsüblich bekannt gemacht.

Bekanntmachung
______________________________

Euskirchen, den __________

__________ als Satzung beschlossen worden.

Dieser Plan ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB vom  Rat der Stadt Euskirchen am 

Bekanntmachung

Beschluss als Satzung

Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Beschluss des Entwurfs und Auslegung

Der Bürgermeister

______________________________

Euskirchen, den __________

am __________ beteiligt.

Der Bürgermeister

(BGBI. I S. 1149), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBI. I S. 1950)

- LG NW) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 21.07.2000 (GVBl. NW S. 568)
Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz 

Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.2002 (BGBl. I 2002, S.1193 ff)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Neufassung 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NW) in der Fassung 

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997  (BGBl. I. S. 2141)

(GVBl. NW  S. 439)

weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.07.2001 (BGBI.I S. 1950)
geändert durch Artikel 1 zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) von 12.02.1990 (BGBI. I S.205), zuletzt

der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GVBl. NW S. 926)

der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GVBl. NW S. 256), zuletzt geändert am 09.05.2000

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

geändert durch Art. 3 des Investionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes v. 22.04.1993 
BauNVO) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I. S. 132), zuletzt 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 1990 - 

berichtigt am 16.01.1998 (BGBI. I S. 137) geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 19. 06.2001

(BGBl. I. 1991  S. 58)

(BGBl. I. S. 466)

Rechtsgrundlagen
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